
rrEXTKRITISOHES ZU OIOEROS EPISTULAE
AD QUINT. FRATR.

II. 7 (9) 1. Plaeitu1'um tibi esse librum meum suspieabat':
tam t'alde plaeuisse, quam seribis, valde gaudeo. Quod me admo­
11,es de t non curant-ia suadesque ut meminerim Iovis orationem,
quae est in extremo ülo Ubt'o, ego vero ""emini et illa omnia mihi
magis seripsi quam ee(efis. Man hat sich lange Zeit völlig zu­
frieden gegeben mit der von Malaspilla vorgeschlagenen Emen­
dation: Quod me admones de nostm Umnia, wobei de noslra
Ut'ania auf Ciceros zweites Buch dei' poetischen Behandlung
seines KOllsulatsjahres < de consulatu' bezogen wurde. Noch
neuerdings haben auch Tyrrell-Purser in ihrer Ausgabe (Il p. 80 f.)
diese 'brillant conjekture',. wie Wesenberg, in den Text aufge­
nommen und eingehend begründet. Baiter und C. 1", W. Müller
aber ziehen es vor, die sinnlose UeherJieferung mit dem Kreuze
der Verderbniss abzudrucken. Die ganze Stelle bedarf daher
einer nochmaligen Untersuchung.

Quintus hatte sich mit Beifall über eine Schrift seines
Bruders geänasert, die ihm diesflr soeben zugeschickt hatte.
Welche Schrift wal' das? Tyrrell·Purser antworten auf diese
Frage: es war die Dichtung de temporibus meis. Ich halte d~s

für zutreffend, da es sich in Einklang bringen lässt mit den
sonstigen diese Dichtung betreffenden Daten. Unser Brief ist
nämlich im Februar 699 (55) geschrieben, und wir hören, dass
Cicero im Dezem bel' 700 (54) mit dieser Dichtung' schon län~st'

fertig war, sich l\ her noch scheute, sie zu veröffentlichen: 1".1 9, 23.
Scripsi etiam vefsibus (res libt·os de tempo1'ibus meis,. quos iam
p1'idem ad fe misissem, si. esse edendos putassem sq. Im Juni
desselben Jahres UlUSS er sehon mehr als ein Buch fertig ge­
habt habeu, wenn er schreiben 1\OI11ite: ad Qu. fr. TI 15 (16) 5
QuolllOdonam de nostris vet'sibtts Caesar? Nam primum lib,'um
se le[lisse seribit ad me sq. Dass er aber damals das zweite
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Bucll nocll nicllt abgeschlossen hatte, beweist der Brief des
September (TU 1, 24) Ifaqtte mil'ificUtn ~f.lß6"lov cogito in secun­
dum libnlln mem'utn temporttm incll~dere sq. Danach kann es
zweifelhaft erscheinen, ob im Februar des vorhergehenden Jallres,
als Cicero die uns besohäftigende Stelle llchrieb, sohou das ganze
Werk fertig war. Wir nehmen wohl mit grösster Wabrschein­
licllkeit au, dass es sich zunächst nur um das erste oder zweite
Buoll handele, auch deshalb, weil Oioero die aus drei Büchern
bestehende Diohtung wohl schwerlioh als librum meum bezeiclmet
häUe, sondern als Zibros meos, wie in F. I 9, 23 (s. ob.) oder
als nostl'OS versus, wie in ad Qu. fr. Ir 15, I) (s. ob.). Die
näohste Fragc ist nun, ob mit librum meum und dem unmittelbar
darauf folgenden ut memimwim Iovis orationem, quae est in elU­

ll'emo illo libro auf dasselbe Buch angespielt werde. Das Nächst­
liegende wäre cs jedenfalls, aber man hat eB bisher geleugnet.
Man meint niimlicll (s. Tyrtell aaO.), dass jene Rede dcs Juppit,er
in einer ganz anderen Dichtung, die sohon mehrere Jahre fruher
entstanden ist, in de eonsulatu gestanden habe, und glaubt sie
sogar zu besitzen in dcm grossen Fragmente, dll.B uns Oieero
selbst in de div. I 17 überliefert 11at (auoh Baiter-Kayser XI
p. 132, Nobbe, fragmente poematum Oioeronis p. 1335), und
zwar behauptet man, dass Oioero hier anspiele auf die Sohluss·
verse:

Tu tamen an:r,i,feras curas requiete t'ela:va,
Quod patriae voces siudiis ndbisque sacrasti.

Das ist aber ein handgreiflioher Irrthum- Denn diese Worte
spricht nicht Juppiter, sondern sprioht die Muse Urania, wi.e
Oicero selbst austiriicklich bezeugt: q~!OS (versus) in secundo (Jon­

sulatus Urania musa pr<munfiaf. Wir wissen ausserdem, dass
das dritte Buch Oonsulatus der Muse OaUiope geweiht war, die dieses
ebenfalls mit einer Anrede an den Diohter beschloss (A. II 3, 4).

Dazu stimmt auch der Gedanke, dass Cicero dem Vater­
lande und den Musen seine Stimme geweiht habe. Es ist des­
halb anzunehmen, dass auch das erste Buch COIlBulatus einer
Muse zugeschrieben war, womit andererseits die Wahrscheinlich­
keit sehr gering wird, dass neben der l\iuse in jener Dichtung
auch J uppiter zu Wort gekommen sei. Um so günstiger steht
alles für meine Annahme, dass Oieero in unserem Briefe auf de
temporibus meis anspiele. Denn es ist vel'bürgt, dass in dieser
Dichtung ein Götterrath stattfand, bei dem Apollo zu Wort kam,
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n. z. im zweiten Buche (ad Q. fr. UI 1, 24), diceniem ApoWnem
, in concilio deorum (cogito in secundum lill1'um meorum tempontm

includere). Auf diese Dichtung muss sich also auch beziehen,
was Quint. XII, 24 sagt: In cal'minihus utinam (M. Tullius)
lJepercissef, quae non desÜrrunt cat'jJere maUgni . . . et Iovem
illum, a quo in c01u:ilium cleorum advocatur, et lIfinervam, quae
(tries eum docuit, quae sibi iUe secutus qttaedam Graecorum e:rempla
pe1·miserat. (Vgl. auch Pseudosalust. in Cie. § 7 = Baiter­
Kayser XI p. 135, 4). Wenn wir nicht annehmen wollen, dass
schon lib. I etwa mit der Berufung des Cicero in den Götterrath
und einer KttTaKAEl.<;; des J uppiter geschlossen habe, so wird sich
wohl am meisten empfehlen, an dn.s H. Buch zu denken, das den
Götter1'ath selbst enthielt, der jedenfalls sell1' wirkungsvoll mit
einer pero1'atio des Juppiter geschlossen werden konnte. Da­
gegen keineswegs, dass Cicero sich später entschloss, in
dieses dem Bruder schon länger bekannte Buch nachtriiglich ein
EJ.lßOAlOV einzufügen: denl! veröffentlicht wurde es zunächst noch
nicht. Es steht nun der Annahme nichts mehr im Wege, dass
wir in uuserer Briefstolle zwei Beziehungen auf ein und dasselbe
Buch haben, vermutblich also das eben vollendete ILBuch de
temporibus meis. Der Vermutbung dagegen, dass Cicero auf ein
II. Buch Consulatus, welches Urania heisse, Bezug nehme, ist
jeder Boden entzogen. Wir haben. jetzt eine andere Erklärung
und die Heilung der verderbten Worte de non curantia zu
suchen. Die Bedeutung von aclmonere lässt annehmen, dass es
sieh um einen Aufh'ag bandelt, den Quintull vor seiner Abreise
(§ 2) mündlich gegeben hatte, und an den er jetzt brieflich er­
innert. Dieser Auftrag war politiscller Natur, denn Cicero suchte
ibm durch eine Verbandlung nlit Pompeius und Crassus ge­
recht zu werden (§ 2). Wenn wir nun llören, dass in dem­
selben Zusammenhange de istis operibus atque inseriptionibus die
Rede ist, dass Pompeius dem Begehren benigne respondit, magnam
spem attulit, ferner hören, dass später Quintus (IlI 1, 14) wegen
des Tempels der Tel1us und der porticus Catuli an seinen Bruder
mahnende Worte richtet, schliesslich bören, dass des Quintus
Statue wenigstens vor dem Tempel der Tellus, nicht aber auch
an dem porticus Catuli aufgestellt wurde (lI! 1, 14), so dürfen
wir, zumal von anderen öffentlichen Dienstleistungen des Quintus
damals nicht die Rede ist, mit grosseI' Wahrscheinlichkeit an­
nehmen, dass es sich hier um ein und dieselbe Angelegenheit
handele. Damit ist denn auch die Emendation für das zweite
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Wort gegeben; wir haben statt ae . . . curantia zu lesen ile ...
curatione. Besonders d1ircb die Inschriften sind uns curatores
operum publicorttm u. dgl. sehr geläufig. Wir finden das Wort curatio
in Verbindung mit mU1Uwum regionum (F. VI 19, 2) mit {ru·
menU, negotii publici, bonorum patris eto. Hier handelt es sich
offenbar um eine cumtio von öffentlichen Baudenkmälern, für die
der technische Ausdruck monttmenta ist. Zum Glück hören wir
auch, .dass Cicero thatsächlich von' dem Staate beauftragt wat,
den von Clodius beschädigten Tempel der TeBus wieder herzu­
stellen, de har. r. 14, 31 aedes TeZluris ast c1trationis meae. Das
monumentum Oatuli (Verr. IV 126 j pr. Caeli~ 78), jene Halle
des Q. Catulus, die Clodius niedergerissen hatte, um dss durch
Zerstörung von Ciceros Haus auf dem Palatiu gewonnene
Grundstück zu vergrössern, wird, wie wir an sich annehmen
dürfen, Cicero nach Bciner Rehabilitirung ebenfalls in Curation
bekommen haben. Unsere Stelle scheint zu lehren, dass au c h
Quintus mit diesem Ehrenamte betraut wurde, was um so glaub­
licher erscheint, als auch sein Haus von den Banden des Clodius
grossentheils niedergebrannt worden war (A. IV 3,2 1). Sonst
würde sich auoh Quintus sohwel'lich um diese Sache soviel Gedanken
maohen. Er wollte jedenfalls, dass auoh sein Name als der
eines der Erbauer inschriftlich genannt werde und dass sein
Standbild dabei aufgestellt werde (ile istis operibzts et inscriptio­
n~1Jus), Wünsohe, die ihm in .Erfüllung gegangen sein dürften:
Für die Statue jedenfalls ist es bezeugt (s. ob.). Nach aH dem
ist möglioh, dass de mon(umentorum) curat!one zu lesen sei.
Die Inschriften kürzen monumentum durch M., bisweilen wohl
auch durch MON. ab. Dass aber auoh in den Hss. diese Ab­
kürzung vorkomme, dafür fehlt mir zwar ein verlässliches Zeugniss,
doch iet es an sich nicht unwahrscheinlich, da wir auch Zib(erti­
uus), sc. (senatus consultum), peil(ites) u. dergL Abkürzungen der
Kanzleischrift in den Briefen finden. A. XIII 46, 1 ist überlie­
fert: Lepta . . de sua ui in curatione labm'ans, wofür O. E. Sohmidt
wollI mit Recht de sua mun(erum) curatiOl'le vermuthet (zuletzt
Rh. Mus. 55, 1901. S.403). Wahrscheinlicher aber werden wir

uns non aus nostra (geBchr. nra) verdorben denken: denn der ge­
naueren Benennung der curatio bedurfte es hier kaum; duroh

1 Drumann GR. II S. 271 nimmt an, dass Marons nur in Ver­
tretung des Bruders dieses Amt verwaltet habe. Auch das wäre
möglioh.
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nostra betönt Cioero, dass er gleiohen Antheil daran habe oder
dooh nehme, auoh brau,aM er ent,spreohJnd bei Ab!lchluss dieses
Themas den Plural: ad nosfrmn lovem nwet'lam!w (§ 2 SohhuIR).
loh lese mithin: Quod me admones de nostrlZ (od. mon.) curatione.
Quint.u8 hatte also unter Berufung auf seines Bruders Dichtung de
temporibus, speziell die Schlussrede des J uppiter im n. (?) Buche,
gebeten, seinem Versprechen gemäsB, für die curatio des Tellus­
tempels und der porticus Catuli zu Borgen. Dieser J!~rmahnung

aher hätte es nicht bedurft, denn sein Bmd er war schon tags
nach seiner (des Quintus) Abreise zu Pompeius g'egangen und
hatte ihn in dießem Sinne beeinflusst. Wenn aber doch der
Wunech nicht zur Ausftiln'ung kommen sollte, so räth Cicero
dem Bruder sich auch zu trösten mit der Zeusrede (Si perficitmt
optime: si minus, ad noslrum lovern reverfamu1'). Es ist wohl
verwegene Neugier zU fragen, was Juppiter zu Cicero gesprochen
habe: eine Vermuthung aber sei mir gestattet, durch die unserer
Stelle Geniige geschieht, und die mit seinen sonstigen Urtheilen
in Einklang steht; sollte nioht Juppiter den durch die Verban­
nung tief geluänkten und auch nach seiner Zurückberufllng zu
politische.t: Unthätigkeit verurtheilten COIH~ular mit seinem Nach­
ruhme geb'östet und ihm gerathen haben, schriftstellerisch ftir
diesen zu sorgen 1? Dann WÜl'tle passend Quintns geschrieben
]Iaben: 'sorge dorh für unsere curatio und denke dabei an die
Rede des Juppiter'; dann würde auch Cicero passend geanwortet
haben: (Ja, ja, das sind meine wahren Gedanken, die ich mehr
fUr mich selbst als für andere niedergeschrieben haben. Aber
demlOoh (sed tamen) babe ich mioh auch für deine n Nachruhm
bemühtJ; schliesslieh würde er auch passend sagen: (Wenn unsere
Bemühungen um unsere curatio vergeblich sein sollten, so wollen
wir zU unserem Juppiter zurückl,ehren", dh. zu dem Troste, den
er mir spendet, dues die Nachwelt unsere Verdienste gereclltel'
beurtheilen werde. Mehr B,ber als ein nur mÖg'licher Lösungs­
versuch soll das natürlich nicht eein.

II 10 (12), 1 und 5. In dieseu Stellen, deren völliges Ver­
ständniss auch noch zu suchen ist, erhalten wir einen ldeinen
Beitrag zu dem Kapitel der Volksjllstiz in Italien, iiber das wir
jünget in dieser Zeitschrift so interessante Belehrung erhalten
haben: Nam pt'idie Id., cum Appius senatum in{requentem coegisset,

1 Damit wäre dann das odium der Ruhmredigkeit, dem Cicero
entgellen wollte, gleichsam auf Juppiter abgewälzt.
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fantmn f'uit f'rigus, t~t populi convicio coactus sit nos dimittenJ.
Boot (Observ. crit, ad M. T. Ciceronis epistulas ]880) bestreitet,
dass das Volk von der Strasse aus eine Senatssitzung durch
convicio, al~o durch laute Verhöhnung habe stören können und
schlägt deshalb commul~i convicio vor. Tyrrell (ed. vol. II
pg. 108 f.) hält diesen Einwand für berechtigt, sucht aber die
Heilung in dem Vorf'chlage: ut pipulo, convicio coactus sit nos
dimittet'e, Gegen das ASylldeton wäre an 8ioh nichts einzuwenden,
aber dem' Eingl'iffe in die Ueberlieferung stehen doch gei'echte Bc­
denken entgegen: Vor allem fehlt der Uberzeugemle Nach weis,
dass popfdi unhaltbar sei. Betrachten wir uns die thatsächlichen
Vorgänge genauer! Der Brief, mit dem wh' uns beschäftigten,
ist in Rt'm in den Iden des Febr. 700 (54) geschrieben. .Am
Tag vorher hatte der Konsul .Appius den Senat berufen. Das
galt fiir gesetzwidrig auf Grund der lex. Pupia, deren Inhalt nus
in dem Briefe F. ] ·t, 1 el'halten ist: 8elmtus luiberi ante K.
Februarias per legem Pupiam . , . non polest nf?qne mense Fehl'.
toto nisi per/cetis atd f'eieetis legafionibus, .A ppius wurde ·des·
llalb angefeindet, er selbst aber glaubte wohl im Reoht zu sein;
denn zwei Tage daranf schreibt CioerQ in ad Q. fr. II, 11 (13) 3:
Comitildwus dicbus, qt,i Quirinalia sequwnfur 17. Feb,!.) Al'­
pius interpretatu1' non ilnpe(Uri se lege Pupia, quo minus ~habeat

senatum, et, quod Gabinia sanctt~m sit, etiam eogi ex K. Febt'. us­
que ad K. lJ{arlias legatis senatt,m cotidie dare. lta putanlur
def1'udi eomitia in mensem MarUum. Der l\on8ul berief sieh
also auf die uns nicht bekannte lex Gabinia, wouach er berech­
tigt sei, vom 17. Febr. ab Senatssitzungen abzuhalten und sogar
gezwungen, vom 1. Febr, bis zum L März für die GOflandt­
schaften täglich Senatssitzungen zuzulassen. Worin nun eigent­
lich die Differenz zwischen ihm und dem Vollte bestand, ist 'nicht
klar ersiohtlioh, für uns hier auch gleichgültig; genug, dass das
Yolk ihn eines Verfassllngsbruohes rur schuldig hielt. Die Folge
war ein öffentlioher Tumult, Vor dem Senatsgebäude rottete sich
das Volk zusammen und maohte seinem Unwillen Luft durch
wUstes Geschrei und Geschimpfe (convicia). Sollte das wirklich
im Senatsraume nicht zu vernehmen gewesen sein? Die Thtil'en
waren dooh nicht immer geschlossen, Senatoren kamen und
gingen, und dann werden die Rufe der Menge so beunruhigend
bineingedrungen sein, dass die Sitzung eben abgebrocllen werden
mus s te. .An dem Worte populi möchte icb desllalb nicht rUbren.
Anders steht es mit frigus. Man mng dieses WOi't in welchem
Sinne auch immer nehmen, als Kälte, Frost, kühle Stimmung,
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Flauheit, so scheint ea nicht zu der Vollrserregung zu passen,
die durch pOlJuli convicio coacht:; cst sicher gestellt ist. Nun
kehrt aber doch derselbe Ausdl'Uck am Schlusse ries Briefes wie­
der: Quamquam eius modi frigus impendebat, ut summum peri­
culum ne Äppio suae aedes ure,·c'Iltur. Hier hat man frigus
als die 'kühle Stimmung' des Publilrums gefasst, das Ausbleiben
von salutatores und deductores in des ApIÜuS Wohnung, als
einen Gefrierpunkt der öffentlichen Meinung, dem Appiue ­
soherzhaft gesprochen - mit so starker Heizvorricbtung entgegen­
treten musste, dass darüber sein Haus fast in Flammen aufge­
gangen wäre, oder indem man uri für Erfrieren nahm - es
wäre in der Wohnung des Appius die Stimmung auf den Gefrier­
punkt gesunken. (Tyrrell.) Das kann schwerlich überzeugen. Ueber­
haupt muss der Text erst richtig gestellt werden. Zunächst
stehen diese Schlussworte mit den vorausgebenden : t'eUqua sin­
gulorum dicrum sct',ibemus ail te, si modo tabellarios tu pt'aibebis
in ga.r keinem Zusammenhange. Mir soheint es fast gewiss, dass
der 'Brief mit pt'aebelJis sohloss, dass aber der letzte an sieb un­
verständliche Satz verschleppt ist und mit dem obigen in enge
Yerbindllng gesetzt werden muss. Dazu kommt, dass der Aus­
druck 'I'lC Äl1pio suae aeaes Ut'el'entur doch schwerlieb zU ertragen
ist. Koch, der ebenso empfand, wollte deshalb (ProgI'. von
Schulpforta 1868 p. 34) ne Äppii consul'is aeaes u. lesen. Ich
glaube, dass Appio erst in den Text lram, naohdem dieser Satz,
aus seinem ursprünglichen Zusammenhang berausgerissen, dieser
Erklärung bedürftig wurde. Wenn ich recbt sebe, so haben wir
in § 1 zu lesen: Nam p'ridie Idus, Cl'fn Appiu.s slmatuminfre·
qu.entem cocgisset, (quamquam eiusmodi frigus impendebat, ut
summum pet'iculum esset, ne [Appio] 6'Uae aedes ut'erentur,) tanturn
fuif frigus, ut populi conv'icio coactus sit nos dimittere. Dabei
bleibt zunächst die Frage noch offen, wie frigus in beiden Fällen
zu deuten sei. Die Hauptsacbe ist, dass wir so wenigstens eine
Periode, einen klarel'en Gedankengang erhalten: AppiUll hatte
gesetzwidrig eine Senatssitzung a.ngesetzt, darüber war das Volk
so entrüstet, dasll es drohte, seiu HaUB in Brand zu steoken.
Aber Appius liess sich nicht einscbüchtern. Er war von der­
selben rücksichtslosen Energie, wie sein Bruder P. Clodius und
wird deshalb von Cicero selbst consul fortissimus genannt (pr.
Scauro iH sq.). Auch kam es nicht zum Aeussersten; aber die
Sobmäbl'ufe der erregten Volksmenge zwangen ibn docb, die
Sitzung abzubrechen. Das mUIlB der Si n n dieser Stelle sein: eil
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wird der droh e TI den Gefahr der harmlosere Ausgang ent­
gegengestellt. Noch bleibt aber der Au 8 d ru ck frigus zu erkliiren.
Von aH den möglichen Bedeutungen dieses Wortes, nie Tyrrell
hier bespricht, kann nur die VOll 'Ungullst, Ungnade' ernstlich in
Betracht kommen, wie sie in Horaz Bat. II 1,62 vorliegt: maio­

1"Um ne quis amiaus lJ'r-igore te fet'iat (Pers. I 108 limina fri­
gescant). Schon die Thatsache, dass die SenatBsitzung infrequens,
also beschlussfähig war, beweist, dass man sich dagegen ableh~

nend verhielt. Vor allem aber ist zu beachten, dass wir es hier
mit einem Briefe zu thun, der dem genus iocosum angellört
(F. 11 4,1; Fleckeisens Jabrb. 137 S. 864 ff.; H. Peter 'Der
Brief in der röm. Litt: S. 23 f.), dass wir also auf scherzhafte
Wendungen, auf; Wortspiele, Oxymoren u. dergl. gefasst sein
müssen t. Zugleich ist unser Brief die unmittelbare Antwort auf
ein Schreiben des Bruders Quintufl, und Cicero bekennt: nee
famen habldsscm 8cribendi mmc quidem ullmn argumentum, '11isi
tuas accepisscm. Es ist deshalb leioht möglioh, dass sich der
Ausdruck (,'igu$ schon in dem Briefe des Quintlls fand, und
dass Cicero daran anknüpfend und damit spielend seine Gedanken
mittbeilt, Hier ist nur eine bypothesische Erklärung möglich.
Nehmen wir zR. an, Quintus habe über frostige Senatssitzungen
gescherzt, so konnte Cicero darauf in witziger Ironie seh~··wohl
mit den oben gegebenen Worten antworten: jawohl, die Rtimmung
war so, dass, als Appins den Senat berief, er einen <Frost' er­
warten musste, von dem beinahe sein HaUll in Flammen aufge­
gangen wäre, thatsltchlioh wal' der 'Frost' nur so grass, dass er
nnter dem Hobngescllrei des Volkes die Sitznng aufheben musste,
Der Witz liegt also in dem Wortspiele von frigus und uri:
'seine Einberufung nahm man so k ü h I auf, dass darüber sein
Haus beinahe in F la m me n aufgegangen wäre'. Jedenfa.lls aber
haben wir hier den Hinweis auf erregte Strassenscenen, die bei­
nahe zu einem Sturme auf des Konsuls Wohnung ausgeartet
wären, sich aber schliesslich darauf beschränkten, den Konsul
zu zwingen, eine für ungesetzlieh angesehene Senatssitznng wieder
aufzuheben.

1 VgL § 2 Eumque 1mi wcose; 3. Germs vieles et locum iocandi;
o. Joeum autem illius de sua egestate sq. Ebenso ist der Ton des näch­
sten Briefes Bisi 'nivem Clt1"llm', tcque Mlari (I,nimo esse et prO'lnpto atZ
iocandlmt valde lIle iuvat. Koin Zweifel also, dass wir es oben mit
einem Witzc" einem Oxymoron zu thun IH'~ben.
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III J, 23. Cicero wundert fliclI, dmls sich sein Brude1' mit.
dem a1ll'Uchigen T. AniciUß ZUln Zwecke eines Landgut-Ankaufefl
einlasse und sagt: utrurnque soleo adrnirari cf .•• , et, eWl! ad
iUmn sedbas, nihit te reeonlat'i t cle se de epuUs (J\'l) illi,~, quas
in l'1lsculano eius tu milli asfendisii, nihil de 1Jraeeeptls Epieharrni,
yvwfll, rrwc;; &AAljJ KEXPl1Tm: fotum deniqllc vultum, sermonem, ani­
mmn clus, quem admodum eonieic, quasi t. 8ed lmee f1~ videris.
Mit de se weiBs hier kein MenBch etwas anzufangen: ich glaube,
daM eR de se. ae senat1~ eOl1sulto) heissen soll, und dass
dann richtig mit llHiller fortgefo.11ren wird: de epistuNs UUs.
Weitere Griinde all:! die grösstmi)gliche Annäherung an die Ueber­
lieferung sind freilich llicllt beizuhringen. DaBs aber se. die
regelmässige l"orm der Abkiirzung war, ist bekannt. Wir mUssten
also I1nnel1men, dass Q.uintns ein sc. und Briefe von Bekannt~n

in Händen hatte, duroh die das Gesohäftsverfallren des T. Anicius
als unerlaubt oder dooh verdächtig gekennzeiohnet wurde. Grös­
sere Sch wierigkeiten maoht das Folgende: Zunäohst fällt die
Härte der KOl1stru]Üion auf: denn den Satz: totwn deniqu(Jl~uUum

eto. mUsste man noch abhängig denken von yvw(1I, Um dem zu
entgehen, wollte Vi[esenberg nacl) quasi am Ende noch dedidicisse

anfügen, und Tyrrell stimmt bei, obschon dadurch eine ebenfalls
Ilcl\werf'li.1lige Konstruktion entsteht, auoh quasi das vorausgehende
l11wm ad modum conieio mehr als entbehrlich macht. Andere
lassen die Frage offen, was hinter quasi ausgefallen sein möge
(Baiter, C. F. W. MäHer). Di~ LÜcke könnte nur ein oder
wenige Worte umfassen, denn mit Sed tu sq. setzt sioh der Ge­
dankengang richtig fort. loh glaube sogar, dass gar niohts aus­
gefallen sei, sondern dass die Textverderhniss in dem Worte
q~msi selbst steoke. Zweifellos gewinnt unsere Periode sehr, wenn wir
naoh dem Spruohe des Epioharm einen Punkt sctllcn, und mit
Tofum denique den absohliessenden nouen Satz begiunen lassen,
fÜr den das regierende Verbum in quasi zu suchen wäre. Es
wird in der Form der Ermahnung gestanden haben, da es -den
Begriff von YVWBI, rrwc;; &nljJ KEXPl1Tal fortsetzt, Der Imperativ
kann aber nioht gestauden haben, weil sich mit ihm. quem a(l
modum conicio nicht vertragen würde, So bleibt das Futurum,
das nns aueb all! mildere Heischeform bier erwünsohter ist: das
fiihrt auf YVWO"€I, womit wirkungsn>!l das gl'iechisclle Verbum
yvw!:h noch einmal aufgenommen wird, Aus yvwO"€l, versohrie­
ben in yvom oder gnosi, konnte leiellt quasi entstehen. Mehr
Dooh als in den anderen Briefgruppen finden sich in den an
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Qu. fr. die griechischen Worte lateinisch geschrieben und sogar
durch eine Art Konjekturkl'itik in ähnlich aussehende lateinische
Worte umgestaltet, wovon ich demnächst ein noch auffallenderes
Beispiel im PhilologuB hehandele. Gleioh in § 24 unseres Briefes
ist embolium überliefert; ich halte es aber 'mit Tyrrell, der Ell­
ßDAIOV in den Text setzt. Es ist also kein Grund, meine Lesung
lvw<1€l als zu kÜbn abzulehnen, wofern sie sonst dem Sinne ge­
recht wiril. Ich lese also: Soleo admirari ... nihil te 1'ecordad

.de sc" de epistulis . , . , nihil cle praeceptis Epkltann:i: lVw8t
'ltw<;; «""tl,) KEXPl1Tal. Totwn deniquc 'lJoltuJn, sennonem, animum
eius quem admodum conicio lVW<1€I. Seil haee h. vidc1'is: ..
(Kurz, du wirst du solltest doch) seinen Gesichtsausdruok,

• seinen Unterhaltungston, seinen Charakter, soviel ich vermuthe,
kennen lernen (ehe du dich mit ihm in ein Geschäft einlässt).
Allein das wirBt du selbst echoll besorgt haben'.

II 3,2. Qui (Pompeius) td lJerOravit (namin eo sanefortis
(uU, non est deterritusj clilcit omnia atque interd·um etiam silentio,
cUln anctoritate t peregerat) sed ut peroravit, surrexit Oloditts.

Für das überlieferte peregerat, das Tyrrell-Purser glauben
halten zu können, schlagen Guilelmus und Madvig perf,·eget·at
vor, aas ·aber VOll C. Lehmallil abgelehnt wird, weil das Plus­
quamperfectum im lterativsatze nnzulässig wäre. Auffäl1iIJ ist
hier auch der Gebranch von sed, da man erwartet, aass nach
der Parenthese einfach mit ut pe1'oravit fortgefahren werde. Ich
suehe die Lösung dadurcb, dass ich es zu dem vorausgehenden
Worte ziehend lJerSeVerasset lese, wobei der Satz, den cum ein­
leitet, natürlich nicht als iterativ, sOlldern als begründend zu er­
ldären ist: 'da er mit Würde ausgeharrt, darauf bestanden
hatte' (vgL de amie. 24 pe1'severabat se esse Ot'estem, ad AU.
IX 19; 4: ud urbem ut non accedcrem, persc'/Jeravi.) So lässt
sich auch das Plusquamperfectum rechtfertigen; denn die Ruhe
trat bisweilen ein, da sich seine Würde als unerschütterlioh er­
wiesen hatte.

II 3, 5. 8ecl item Noriusindex edidit ad aUegatos On.
Lentulum Vatiam et O. Oornez.it.f.m tista ei. Für diese letzten
sinnlosen Worte schlägt Madvig instal'e vor. Ich bin mit Orelli
der Meinung, dass hier ein cognomen gestanden haben musa; so
gut wie On. Lentulus Vatia mit vollem Namen geUlmnt ist: denn
mit C. Oo,'nelius ist damals ein Mann ebensowenig gekellllzeicllllet,
als wenn man hente vom Fritz Schulze spricht. ßaiters index
nominum nennt allein 5. O.Oornelius. Orelli schlägt Bestia vor,
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ohne für diesen Namen einen anderen Anhalt als die doch ziem­
lich abweichenden Zeichen der Ueherliefel'ung' zu haben. Näher
liegend wäre vielleicht Statium (geschI'. Stati'), wobei das an­
lautende i (= e) als der vulgäre, vokalische Vorschlag vor den
mit St, sc anlautenden Worten zu deuten wäre, der im Französi­
schen nachwirkt: (eselalier). Nachweisbar ist mir ein C. Comelius
Statius freilich nicht.

II 6 (8) 1: ... in supplicatione deneganda. . .. Mihi cttm
Bua sponte iueundum tum iucundius, quod me absenie; est enim
EillKPlV~<;; iudicium sine oPPllgnatione, sine gratia nostra t eram
ante. Quod Idibus et postridie fuerat dictum de agro Campano
actum it"i, non est actum. Wir werden lesen müssen: sine oppug­
natione, s·ine gmtia nost1'01·um. Ante quod Idibus sq. Denn es
wäre mehr als überflüssig, zu sagen, dass die in Ciceros Ab­
wesenheit erfolgte Ablehnung der Supplication des Gabinius ihm
(dem Cicero) weder Angriffe noch Dank eingebracht habe. Wohl
aber war es für Cicero wichtig, dass seine Parteigenossen einer­
seits ohne einen heftigen Angriff davongekommen waren, gegen
den sein Beistand erwünscht gewesen wäre, anderseits auch keinen
Beifall geerntet hatten, um den er sie beneiden müsste. Was
Sollst noch fÜr meine Konjektur spricht, braucht wohl nicht erst
ausgeführt zu werden.

Steglitz, 28. Mai 1901. Ludwig Gur! itt.




